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�ffe�t�iche Be�a��t�achu�g der Stadt Eggesi� 
 
 

Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der 

Freiwilligen Feuerwehr Eggesin vom 20.07.2017 
 

Die Stadtvertretung Eggesin hat aufgrund der §§  2 und 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777), §§ 2, 9, 25 des Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (BrSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.12.2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 590) zuletzt geändert durch Berichtigung vom 05.01.2016 
(GVOBL. M-V, S. 20) und der §§ 1, 2, 4, 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V, S. 146) in ihrer Sitzung am 20.07.2017 folgende 
Satzung beschlossen. 
 
 
§ 1  Grundsatz 

Die Stadt Eggesin unterhält zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücks-
fällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche 
Vorkommnisse verursacht werden, eine Freiwillige Feuerwehr nach Maßgabe des Gesetzes über den 
Brandschutz und die Hilfeleistung in Mecklenburg-Vorpommern. Einsätze in diesem Rahmen sind 
unentgeltlich, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. 

 
§ 2  Kostenersatz 

Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Eggesin und hilfeleistenden 
Feuerwehren im Sinne des § 25 BrSchG wird der Ersatz von entstandenen Kosten verlangt: 

1. von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt hat, 

2. von dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen von denen besondere Gefahren ausgehen 
im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften, 

3. von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb von Kraft-, Schie-
nen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in sonsti-
gen Fällen der Gefährdungshaftung, 

4. von dem Transportunternehmer, Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, 
wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder wassergefähr-
denden Stoffen entstanden ist (ausgenommen davon sind Einsätze zur Rettung von Menschen-
leben), 

5. von dem Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden 
beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder wassergefährdenden Stoffen gemäß Nummer 
4 entstanden ist, soweit es sich nicht um Brände handelt, 

6. vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage     
außer in den Fällen nach Nummer 7, wenn der Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemä-
ßen oder missbräuchlichen Auslösung war, wobei der 1. und 2. Fehlalarm nicht berechnet 
werden, 

7. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiter eine Brandmeldung ohne eine für den  
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Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat, 
8. von demjenigen, der vorsätzlich oder grob fahrlässig, grundlos die Feuerwehr alarmiert, 
9. der Veranstalter für die Durchführung der Brandsicherheitswache nach § 21 Abs. 1 Satz 3 

BrSchG M-V. 

Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen Behörde oder 
Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind der Stadt Eggesin die Kosten 
für den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu erstatten,        
sofern ein Kostenersatz nach Satz 1 nicht möglich ist. 

 
§ 3  Gebühren 

1. Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen, das Gewähren von Hilfeleistungen und die zeit-
weise Überlassung von Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehr, die nicht nach § 25 Abs. 1 
BrSchG M-V unentgeltlich sind werden Gebühren erhoben.  

2. Die Leistungen nach Abs. 1 können von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses oder von 
der Bereitstellung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. 

3. Auf freiwillige Leistungen der Feuerwehr besteht kein Rechtsanspruch. Ob sie gewährt werden 
sollen, entscheidet der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr im Einvernehmen mit dem Bürger-
meister. Bei freiwilligen Leistungen ist die Haftung der Stadt Eggesin auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. 

4. Für Gegenstände der Feuerwehr, die bei freiwilligen Leistungen der Feuerwehr ohne Verschulden 
der Feuerwehr beschädigt oder vernichtet werden, hat der Gebührenpflichtige Schadensersatz zu 
leisten. 

 
§ 4  Berechnungsgrundlage 

Der Kostenersatz und die Gebühren, die sich jeweils aus den Personal-, Fahrzeug-, Geräte- und Sach-
kosten zusammensetzen, werden nach den in den §§ 5 bis 7 aufgestellten Grundsätzen berechnet. 

 

§ 5  Personalkosten 

1. Die Personalkosten berechnen sich bei Einsätzen nach § 25 Abs. 2 BrSchG M-V, bei Brandsicher-
heitswachen und freiwilligen Leistungen der Feuerwehr aufgrund der Einsatzzeit. 

2. Die Einsatzzeit bei Einsätzen nach § 2 beginnt mit dem Zeitpunkt der Alarmierung und endet mit 
der Rückkehr zum Gerätehaus. Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung der Fahrzeuge und 
Geräte erforderlich machen, wird die Zeit für die Reinigung der Einsatzzeit hinzugerechnet. 

3. Die Einsatzzeit bei Brandsicherheitswachen richtet sich nach dem Einsatzbericht des Führers der 
Brandsicherheitswache. 

4. Bei freiwilligen Hilfeleistungen werden die Personalkosten nach dem Einsatzbericht berechnet 
(Feuerwehrsoftware FOX 112). 

5. Abgerechnet wird grundsätzlich nach Einsatzstunden. Als Mindestgebühr gilt der Satz für eine 
Viertelstunde. Darüber hinaus wird jede angefangene Viertelstunde als volle Viertelstunde abge-
rechnet. 

6. Für die Dauer des Einsatzes nach § 2 und bei freiwilligen Hilfeleistungen wird je eingesetztem 
Feuerwehrmitglied aller Dienstgrade ein Stundenlohn von 48,07 Euro berechnet. 

7. Für alle Einsätze nach § 2 in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 
wird auf die Personalkosten ein Zuschlag von 50 v. H. erhoben. 

8. Für die Dauer der Einsatzzeit bei Brandsicherheitswachen wird je eingesetztem Feuerwehrmit- 
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glied aller Dienstgrade ein Stundenlohn von 8,84 Euro berechnet. 

 
§ 6  Fahrzeug- und Gerätekosten 

1. Bei Einsätzen nach § 25 Abs. 2 BrSchG M-V und freiwilligen Hilfeleistungen werden die Fahr-
zeug- und Gerätekosten für die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge und Geräte aufgrund der 
Einsatzzeit, in der sie vom Feuerwehrgerätehaus abwesend sind, berechnet. Die Einsatzzeit          
beginnt mit Ausrücken und endet mit der Rückkehr zum Feuerwehrgerätehaus. 

2. Abgerechnet wird grundsätzlich nach Einsatzstunden. Als Mindestgebühr gilt der Satz für eine 
Viertelstunde. Darüber hinaus wird jede angefangene Viertelstunde als volle Viertelstunde abge-
rechnet. 

3. Bei Fahrzeugen sind im Kostenersatz die Nebenkosten und die Aufwendungen für die Inan-
spruchnahme der in den Fahrzeugen befindlichen Geräte enthalten. 

4. Die Höhe des Stundensatzes der eingesetzten Fahrzeuge richtet sich nach dem als Anlage beige-
fügten Kostentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist. 

 
§ 7  Sachkosten 

Die Sachkosten wie Schaummittel, Ölbindemittel usw. werden zusätzlich zu den Personal-, Fahrzeug- 
und Gerätekosten in voller Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet. 

 
§ 8  Inanspruchnahme privater Unternehmen und Hilfsorganisationen 

1. Die Feuerwehr kann zur Unterstützung bei Leistungen im Sinne des § 1 private Unternehmen 
und/oder Hilfsorganisationen beauftragen. Über die Beauftragung entscheidet der Leiter der    
Feuerwehr. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung besteht nicht. 

2. Für die Beauftragung privater Unternehmen und/oder Hilfsorganisationen werden Gebühren       
erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den tatsächlich angefallenen Kosten. 

 

§ 9  Kosten- und Gebührenschuldner 

1. Die Bestimmung des Ersatzpflichtigen nach Einsätzen gemäß § 25 Abs. 2 BrSchG richtet sich 
nach § 2 Nr. 1 bis 9 dieser Satzung. Wird der Einsatz von mehreren in Anspruch genommen, so 
ist jeder zahlungspflichtig. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

2. Bei Brandsicherheitswachen und freiwilligen Hilfeleistungen ist zur Zahlung verpflichtet, wer die 
Leistung selbst oder durch Dritte, deren Handhabung ihm hinzuzurechnen ist, veranlasst hat.     
Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

 

§ 10  Ersatz von Verdienstausfall für beruflich selbständige Angehörige der Freiwilligen Feuer- 

         wehr Eggesin 

Als Ersatz des Verdienstausfalls beruflich selbständiger Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr   
Eggesin wird ein Regelstundensatz in Höhe von 30 Euro je Stunde gewährt. Als Höchstbetrag zur 
Leistung einer Verdienstausfallpauschale wird 50 Euro je Stunde festgelegt. Die Entschädigung wird 
höchstens 10 Stunden je Tag gewährt. 

 
§ 11  Zahlungsfähigkeit 

1. Der Kostenersatz sowie die Gebühren sind innerhalb von vier Wochen nach Erhalt des Gebühren- 
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bescheides an die Stadtkasse der Stadt Eggesin zu zahlen. 
2. Rückständige Geldbeträge werden gemäß den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsge-

setzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 10. August 1998 (GVBl. S. 743) in der         
jeweils geltenden Fassung beigetrieben. 

3. Von dem Ersatz der Kosten kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage des Einzelfalles eine 
unbillige Härte wäre oder aufgrund gemeindlicher Interessen gerechtfertigt ist. 

4. Die Stundung des Kostenersatzes richtet sich nach den Vorschriften des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils geltenden Fassung. 

 
§ 12  Inkrafttreten 

Diese Satzung und der als Anlage beigefügte Kostentarif treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt außer Kraft die Gebührensatzung vom 24.06.2005 

 
Anlage  

Zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen 

Feuerwehr Eggesin 

                                                        Kostentarif 

 

Fahrzeug:                                                 Gebühr je Stunde (€)         Gebühr 15 Minuten (€) 

Tanklöschfahrzeug 16/25   175,82    43,96 
Mannschaftstransportwagen   266,14    66,54 
Löschfahrzeug 16    175,86    43,97 
Drehleiter     299,21    74,80 
 
Personalkosten      48,07    12,02 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Frei-
willigen Feuerwehr Eggesin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit   
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Gemeindebeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die        

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Eggesin, den 20.07.2017 
 
 
 
D. Jesse 
Bürgermeister 


